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setzes vom 25. Juli 1986 (Bundesgesetzblatt Teil I S. 1169) fin
det in der Deutschen Demokratischen Republik mit folgender 
Maßgabe Anwendung:

1. In § 12 wird folgender Absatz 2 angefügt:
„(2) Der Unterlassungsanspruch verjährt in 6 Monaten 
von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruchsberechtigte 
von der Handlung und von der Person des Verpflichteten 
Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in 
drei Jahren von der Begehung der Handlung an“.

2. Die §§ 14 bis 16 werden gestrichen.
3. § 17 wird wie folgt gefaßt:

„Der Minister für Wirtschaft erläßt die zur Durchführung 
dieses Gesetzes erforderlichen Anordnungen“.

§ 6
Änderung der Rechtsvorschriften

Änderungen der in §§ 3 bis 5 aufgeführten Rechtsvorschrif
ten und der Rechtsverordnungen gemäß § 1 Absatz 2, die in 
der Bundesrepublik Deutschland nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes erfolgen, gelten auch in der Deutschen Demokrati
schen Republik. Die Änderungen sind im Gesetzblatt der 
Deutschen Demokratischen Republik zu veröffentlichen.

§7
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 22. Juli 1990 in Kraft.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am zweiundzwanzigsten Juli neunzehn
hundertneunzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunzig'

Die Präsidentin der Volkskammer 
der Deutschen Demokratischen Republik

B e r g m a n n - P o h l

Anlagen

zu den §§ 3 bis 5 des vorstehenden Gesetzes

Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb 

vom 7. Juni 1909 (RGBl. S. 499) (BGBl. III 43-1) 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 

vom 7. März 1990 (BGBl. Teil I S. 422)

§ 1
Wer im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbe

werbes Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten 
verstoßen, kann auf Unterlassung und Schadensersatz in An
spruch genommen werden.

§ 2

Unter Waren im Sinne dieses Gesetzes sind auch landwirt
schaftliche Erzeugnisse, unter gewerblichen Leistungen und 
Interessen auch landwirtschaftliche zu verstehen.

§3
Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbe

werbs über geschäftliche Verhältnisse, insbesondere über die 
Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungsart oder die 
Preisbemessung einzelner Waren oder gewerblicher Leistun
gen oder des gesamten Angebots, über Preislisten, über die 
Art des Bezugs oder die Bezugsquelle von Waren, über den 
Besitz von Auszeichnungen, über den Anlaß oder den Zweck 
des Verkaufs oder über die Menge der Vorräte irreführende 
Angaben macht, kann auf Unterlassung der Angaben in An
spruch genommen werden.

§4
(1) Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders gün

stigen Angebots hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntma
chungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis 
von Personen bestimmt sind, über geschäftliche Verhältnisse, 
insbesondere über die Beschaffenheit, den Ursprung, die Her
stellungsart oder die Preisbemessung von Waren oder gewerb
lichen Leistungen, über die Art des Bezugs oder die Bezugs
quelle von Waren, über den Besitz von Auszeichnungen, über 
den Anlaß oder den Zweck des Verkaufs oder über die Menge 
der Vorräte wissentlich unwahre und zur Irreführung ge
eignete Angaben macht, wird .mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahre oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Werden die im Absatz 1 bezeichneten unrichtigen Anga
ben in einem geschäftlichen Betriebe von einem Angestellten 
oder Beauftragten gemacht, so ist der Inhaber oder Leiter des 
Betriebes neben dem Angestellten oder Beauftragten strafbar, 
wenn die Handlung mit seinem Wissen geschah.

§5
(1) Die Verwendung von Namen, die im geschäftlichen Ver

kehre zur Benennung gewisser Waren oder gewerblicher Lei
stungen dienen, ohne deren Herkunft bezeichnen zu sollen, 
fällt nicht unter die Vorschriften der §§ 3, 4.

(2) Im Sinne der Vorschriften der §§ 3, 4 sind den dort be
zeichneten Angaben bildliche Darstellungen und sonstige Ver
anstaltungen gleichzuachten, die darauf berechnet und ge
eignet sind, solche Angaben zu ersetzen.

§ 6

(1) Wird in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mittei
lungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt 
sind, der Verkauf von Waren angekündigt, die aus einer Kon
kursmasse stammen, aber nicht mehr zum Bestände der Kon
kursmasse gehören, so ist dabei jede Bezugnahme auf die 
Herkunft der Waren aus einer Konkursmasse verboten.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen Absatz 1 in der Ankündigung von Waren auf deren 
Herkunft aus einer Konkursmasse Bezug nimmt. Die Ord
nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend 
Deutsche Mark geahndet werden.

§ 6 a
(1) Wer im geschäftlichen Verkehr mit dem letzten Ver

braucher im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren 
auf seine Eigenschaft als Hersteller hinweist, kann auf Unter
lassung in Anspruch genommen werden, es sei denn, daß er

1. ausschließlich an den letzten Verbraucher verkauft oder
2. an den letzten Verbraucher zu den seinen Wiederverkäu

fern oder gewerblichen Verbrauchern eingeräumten Prei
sen verkauft oder

3. unmißverständlich darauf hinweist, daß die Preise beim 
Verkauf an den letzten Verbraucher höher liegen als beim 
Verkauf an Wiederverkauf er oder gewerbliche Verbrau
cher, oder dies sonst für den letzten Verbraucher offen
kundig ist.

(2) Wer im geschäftlichen Verkehr mit dem letzten Verbrau
cher im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren auf 
seine Eigenschaft als Großhändler hinweist, kann auf Unter-


